
Vorlagefragen

1. Ist Art. 3 Abs. 1 Unterabs. 1 Satz 1 der Verordnung (EG,
EURATOM) Nr. 2988/95 des Rates vom 18. Dezember 1995
über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen
Gemeinschaften (1) auf die Rückforderung einem Ausführer
zu Unrecht gewährter Ausfuhrerstattung anzuwenden, auch
wenn dieser keine Unregelmäßigkeit begangen hat?

Für den Fall der Bejahung dieser Frage:

2. Ist die Vorschrift entsprechend auf die Rückforderung solcher
Vergünstigungen bei demjenigen anzuwenden, an den der
Ausführer seinen Anspruch auf Ausfuhrerstattung abgetreten
hat?

(1) ABl. L 312, S. 1.

Klage, eingereicht am 13. Juni 2007 — Kommission der
Europäischen Gemeinschaften/Großherzogtum Luxemburg

(Rechtssache C-286/07)

(2007/C 211/32)

Verfahrenssprache: Französisch

Parteien

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro-
zessbevollmächtigter: B. Stromsky)

Beklagter: Großherzogtum Luxemburg

Anträge

Die Klägerin beantragt,

— festzustellen, dass das Großherzogtum Luxemburg dadurch
gegen seine Verpflichtungen aus Art. 28 des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft verstoßen hat,
dass es für die Zulassung von Fahrzeugen, die vorher in
anderen Mitgliedstaaten zugelassen wurden, die Vorlage eines
Auszugs der Handelsregistereintragung des Verkäufers ver-
langt, obwohl ein solcher Auszug nicht für die vorher in
Luxemburg zugelassenen Fahrzeuge erforderlich ist.

— dem Großherzogtum Luxemburg die Kosten aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Die Kommission rügt mit ihrer Klage die Voraussetzungen, die
der Beklagte für die Zulassung von Gebrauchtfahrzeugen auf-
stellt, die vorher in einem anderen Mitgliedstaat zugelassen wur-
den.

Indem die Zulassung von Fahrzeugen in Luxemburg zusätzli-
chen Prüfungen von Unterlagen, insbesondere der Vorlage eines
behördlichen Auszugs über die Eintragung des Fahrzeugverkäu-
fers im Handelsregister, unterworfen werde, mache der Beklagte
die Einfuhr von Fahrzeugen, die vorher in anderen Mitgliedstaa-
ten zugelassen worden seien, weniger attraktiv und beeinträch-
tige dadurch den freien Verkehr dieser Waren.

Diese von Art. 28 EG untersagte Beeinträchtigung sei umso
schwerwiegender, da sie vor allem eingeführte Fahrzeuge betreffe
und für Gebrauchtfahrzeuge, die vorher in Luxemburg zugelas-
sen worden seien, solche Unterlagenprüfungen anscheinend
nicht erfolgten.

Die vom Beklagten vorgebrachten Rechtfertigungsgründe für die
Beeinträchtigung seien im Übrigen kaum glaubhaft, da der
Beklagte insbesondere bereits über umfangreiche Kontroll-
möglichkeiten verfüge, um sich zu versichern, dass die in Rede
stehenden Fahrzeuge nicht Gegenstand eines Schmuggelhandels
gewesen seien, und jedenfalls weniger einschneidende Maßnah-
men als die Versagung der Zulassung bei Nichtvorlage des der-
zeit geforderten Handelsregisterauszugs denkbar seien, wie z. B.
die Aussetzung des Zulassungsverfahrens während der Zeit, die
für eine Überprüfung durch die Verwaltungsbehörden nötig sei.

Klage, eingereicht am 14. Juni 2007 — Kommission der
Europäischen Gemeinschaften/Königreich Belgien

(Rechtssache C-287/07)

(2007/C 211/33)

Verfahrenssprache: Französisch

Parteien

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro-
zessbevollmächtigte: B Stromsky und D. Kukovec)

Beklagter: Königreich Belgien

Anträge

Die Kommission beantragt,

1. festzustellen, dass das Königreich Belgien dadurch gegen
seine Verpflichtungen aus Art. 71 der Richtlinie 2004/17/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März
2004 zur Koordinierung der Zuschlagserteilung durch Auf-
traggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsver-
sorgung sowie der Postdienste (1) verstoßen hat, dass es nicht
alle Rechtsvorschriften erlassen hat, die erforderlich sind, um
dieser Richtlinie nachzukommen;
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hilfsweise,

festzustellen, dass das Königreich Belgien dadurch gegen
seine Verpflichtungen aus Art. 71 der Richtlinie 2004/17/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März
2004 zur Koordinierung der Zuschlagserteilung durch Auf-
traggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsver-
sorgung sowie der Postdienste verstoßen hat, dass es der
Kommission nicht alle Rechtsvorschriften mitgeteilt hat, die
erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen;

2. dem Königreich Belgien die Kosten aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Die Frist für die Umsetzung der Richtlinie 2004/17/EG sei am
31. Januar 2006 abgelaufen.

(1) ABl. L 134, S. 1.

Klage, eingereicht am 15. Juni 2007 — Kommission der
Europäischen Gemeinschaften/Königreich Belgien

(Rechtssache C-292/07)

(2007/C 211/34)

Verfahrenssprache: Französisch

Parteien

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro-
zessbevollmächtigte: B. Stromsky und D. Kukovec)

Beklagter: Königreich Belgien

Anträge

Die Kommission beantragt,

1. festzustellen, dass das Königreich Belgien dadurch gegen
seine Verpflichtungen aus Art. 80 der Richtlinie 2004/18/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März
2004 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe
öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungs-
aufträge (1) verstoßen hat, dass es nicht die Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften erlassen hat, die erforderlich sind, um
dieser Richtlinie nachzukommen;

hilfsweise,

festzustellen, dass das Königreich Belgien dadurch gegen
seine Verpflichtungen aus Art. 80 der Richtlinie 2004/18/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März
2004 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe
öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungs-
aufträge verstoßen hat, dass es die Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie nach-
zukommen, der Kommission nicht mitgeteilt hat;

2. dem Königreich Belgien die Kosten aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Die Frist für die Umsetzung der Richtlinie 2004/18/EG sei am
31. Januar 2006 abgelaufen.

(1) ABl. L 134, S. 114.

Klage, eingereicht am 19. Juni 2007 — Kommission der
Europäischen Gemeinschaften/Großherzogtum Luxemburg

(Rechtssache C-294/07)

(2007/C 211/35)

Verfahrenssprache: Französisch

Parteien

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro-
zessbevollmächtigte: D. Maidani)

Beklagter: Großherzogtum Luxemburg

Anträge

Die Kommission beantragt,

— festzustellen, dass das Großherzogtum Luxemburg dadurch
gegen seine Verpflichtungen aus Art. 40 der Richtlinie
2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 29. April 2004 über das Recht der Unionsbürger und
ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mit-
gliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung
der Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur Aufhebung der
Richtlinien 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG,
73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG,
90/365/EWG und 93/96/EWG (1) verstoßen hat, dass es
nicht die Rechts- und Verwaltungsvorschriften erlassen hat,
die erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen;

— dem Großherzogtum Luxemburg die Kosten aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Die Frist für die Umsetzung der Richtlinie 2004/38/EG sei am
29. April 2006 abgelaufen.

(1) ABl. L 158, S. 77 und — Berichtigung — ABl. 2004, L 229, S. 35.
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